
Referat 45 „Frauen, Gleichstellung“ 

Juli 2016 

Das Chancengleichheitsgesetz – ChancenG 
Was ist neu? 

Rechte der BfC – ein Überblick 

Das Chancengleichheitsgesetz 

Was ist neu? 

Newsletter 1/16 
Informationen des Ministeriums für Soziales und Integration für Beauftragte für 
Chancengleichheit (BfC) und Gleichstellungsbeauftragte 
 

Am 27. Februar 2016 ist das Chancen-
gleichheitsgesetz in Kraft getreten 
(GBl. 2016, S. 108). Das Ministerium für 
Soziales und Integration nimmt dies zum 
Anlass, die Beauftragten für Chancen-
gleichheit und Gleichstellungsbeauftragten 
über Neuerungen zu informieren. Zur In-
formation wurde bereits eine Broschüre 
auf der Internetseite des Sozialministeriums 
eingestellt (www.sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de), die eine Gegenüber-
stellung des Gesetzestextes und der ge-
setzlichen Erläuterung enthält. Das novel-
lierte Gesetz wurde in Informationsveran-
staltungen in Freiburg (13.6.16), Stuttgart 
(15.6.16), Tübingen (27.6.16) und Karlsru-
he (29.6.16) den Beauftragten für Chan-
cengleichheit vorgestellt. Für die kommu-
nalen Gleichstellungsbeauftragten wird es 
eine gesonderte Informationsveranstaltung 
geben.  
Dieser Newsletter informiert in komprimier-
ter Form über die wesentlichen Neuerun-
gen. 

1. Allgemeines: 
 

 Eine geänderte Paragrafenabfolge 
und die Zuordnung einzelner Vor-
schriften verbessern die Übersicht-
lichkeit. 

 Der Geltungsbereich wird auf die ar-
beitnehmerähnlichen Personen des 
Südwestrundfunks ausgeweitet. 

 Es wird erstmals eine verbindliche 
Quote für die Besetzung von Gremi-
en, bei denen das Land ein Mitwir-
kungsrecht hat, festgelegt. 

 Die Rechte der BfC sowie deren 
Stellvertreterin werden gestärkt. 

 Die Vereinbarkeit von Familie, Pfle-
ge und Beruf wird weiter verbessert. 

 Mit der gesetzlichen Verpflichtung 
zur Bestellung von Gleichstellungs-
beauftragten in den Stadt- und 
Landkreisen sowie Städten mit einer 
Einwohnerzahl ab 50.000 soll die 
Sensibilisierung für die Ziele der 
Frauenförderung und Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern 
vor Ort gestärkt werden. 

 
2. Neue Vorschriften: 

 
§ 1 Gesetzesziele 
Abs. 3 und das Ziel der paritätischen 
Gremienbesetzung wurde im Zuge der 
verbindlichen Quotenregelung für 
Gremien in die Gesetzesziele mitauf-
genommen. 
 
§ 3 Geltungsbereich 
Abs. 3 verpflichtet das Land bei der 
Privatisierung von Landeseinrichtun-
gen stärker als bisher zum Tätigwer-
den, damit die Ziele und die Instru-
mente für eine Verbesserung der be-
ruflichen Situation von Frauen und zur 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
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Beruf weiterhin entsprechend Anwen-
dung finden. 
 
§ 4 Begriffsbestimmung 
Abs. 1 wird in Bezug auf die Beschäf-
tigten beim Südwestrundfunk um die 
arbeitnehmerähnlichen Personen er-
gänzt. 
Abs. 3 definiert erstmals – angesichts 
der gestiegenen Anforderungen be-
dingt durch den demografischen 
Wandel – den Begriff der „Pflegeauf-
gaben“. 
 
§ 7 Veröffentlichung 
Abs. 2 schreibt die Verpflichtung zur 
Veröffentlichung der Chancengleich-
heitspläne im Internet fest. Die Chan-
cengleichheitspläne der Obersten 
Landesbehörden sind auf der Websei-
te der Landesregierung (www.baden-
wuerttemberg.de) zu veröffentlichen. 
 
§ 9 Ausschreibung 
Abs. 3 legt fest, dass die BfC grund-
sätzlich bei allen Stellenausschrei-
bungen, und nicht mehr nur bei Ab-
weichungen von den Grundsätzen 
nach Abs. 1 und 2, zu beteiligen ist. 
Von einer Beteiligung der BfC bei je-
der einzelnen Ausschreibung kann je-
doch dann abgesehen werden, wenn 
diese beispielsweise im Rahmen ei-
nes im Vorfeld festgelegten Verfah-
rens bei Stellenausschreibungen, auf 
ihr Beteiligungsrecht verzichtet. 
 
§ 10 Bewerbungs- und Personal-
auswahlgespräche 
Abs. 3 gibt der BfC ein Recht zur 
Teilnahme an allen Bewerbungs- und 
Personalauswahlgesprächen, unab-
hängig davon, ob sich allein weibliche 
oder männliche Bewerberinnen oder 
Bewerber beworben haben. 
 
§ 13 Gremien 
Abs. 1 legt fest, dass in Gremien ab 
dem 1. Januar 2017 mindestens 40 
Prozent der durch das Land zu be-
stimmenden Mitglieder Frauen sein 
müssen. 
Abs. 3 sieht langfristig eine paritäti-
sche Besetzung vor. 
Abs. 5 formuliert eine Härtefallklausel, 
nach der unter bestimmten Bedingun-

gen ein Abweichen von der Quote zu-
lässig ist. 
 
§ 14 Beseitigen der Unterrepräsen-
tanz 
Ist die Unterrepräsentanz in allen Ent-
gelt- und Besoldungsgruppen einer 
Laufbahn beseitigt, so wird die 
Dienststelle u.a. von der Verpflichtung 
zur Erstellung des Chancengleich-
heitsplans und des Zwischenberichts 
befreit. 
 
§ 16 Verfahren zur Bestellung 
Abs. 1 bestimmt, dass abgeordnete 
Beschäftigte ihr Wahlrecht bei ihrer 
bisherigen Dienststelle nicht mehr ver-
lieren und kein Wahlrecht in der neu-
en Dienststelle erlangen. Das aktive 
und das passive Wahlrecht fallen so-
mit bei abgeordneten Beschäftigten 
auseinander. 
 
§ 18 Rechtsstellung 
Abs. 3 legt erstmals Richtwerte für die 
Entlastung der BfC fest; im Übrigen 
bestimmt sich der Umfang der Entlas-
tung nach den bisherigen Grundsät-
zen. 
 
§ 22 Aufgaben der Stellvertreterin 
Abs. 2 erlaubt es der BfC – im Ein-
vernehmen mit ihrer Stellvertreterin – 
dieser Aufgaben zur eigenständigen 
Erledigung zu übertragen. 
Abs. 4 bestimmt in Verbindung mit 
§ 18 Abs. 3 den Umfang der Entlas-
tung der Stellvertreterin, soweit diese 
im Abwesenheitsfall tätig wird bzw. 
Aufgaben zur eigenständigen Erledi-
gung übertragen bekommt. 
 
§ 23 Arbeitskreis der Beauftragten 
für Chancengleichheit der Ministe-
rien und des Rechnungshofs 
Die Tätigkeit des im Oktober 1997 
eingerichteten „Arbeitskreises Chan-
cengleichheit“ (AKC) wird erstmals 
gesetzlich verankert. 
 
§ 25 Beauftragte 
Abs. 1 schreibt die Benennung von 
kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten in den Stadt- und Landkreisen 
sowie Gemeinden mit einer Einwoh-
nerzahl ab 50.000 gesetzlich vor. 
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Rechte der BfC – ein Überblick 

Abs. 2 verpflichtet die Gemeinden mit 
einer Einwohnerzahl unter 50.000 je-
weils eine Person oder eine Organisa-
tionseinheit, die die Aufgaben der 
Chancengleichheit wahrnimmt, zu be-
nennen. 
 
§ 28 Verpflichtete 
Die Vorschrift hebt die besondere 
Verantwortung der Dienststellenlei-
tung hervor, zukünftig weiterhin ge-
eignete Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf zu schaffen. 

 
3. Wichtige Änderungen: 
 
3.1. Änderungen von Fristen 

 Die Laufzeit des Chancengleich-
heitsplans wurde auf 6 Jahre verlän-
gert. 

 Die BfC wird für 5 Jahre bestellt. 
 

3.2. Chancengleichheitsplan und Zwi-
schenbericht 

 Bei der Erstellung und dem Inhalt 
des Chancengleichheitsplans und 
des Zwischenberichts ergeben sich 
Änderungen. 

 Die Anforderungen an den Zwi-
schenbericht sind im Zuge der No-
vellierung, insbesondere nach der 
Aufgabe des Bilanzberichts, gestie-
gen. 

 Zur höheren Transparenz sind so-
wohl Chancengleichheitspläne als 
auch Zwischenberichte im Internet 
zu veröffentlichen. Die Chancen-
gleichheitspläne der Obersten Lan-
desbehörden sind auf der Webseite 
der Landesregierung (www.baden-
wuerttemberg.de) zu veröffentlichen. 

 
3.3. Beteiligung der BfC an Bewerbungs- 

und Personalauswahlgesprächen 

 Das Teilnahmerecht der BfC an Be-
werbungs- und Personalauswahlge-
sprächen wird erweitert. 

 Die bisherigen Beschränkungen, 
dass eine Teilnahme lediglich dann 
möglich war, soweit die Bewerbung 
von mindestens einer Frau oder ei-
nem Mann vorliegt, die beide die für 
die Stellenbesetzung oder das zu 
vergebende Amt vorgesehenen Vo-

raussetzungen erfüllen (Konkurrenz-
situation) sowie die Voraussetzung 
der Unterrepräsentanz von Frauen in 
dem Bereich, wird aufgegeben. 

 
3.4. Gremienbesetzung 

 Um das Ziel der gleichberechtigten 
Teilhabe auch in Bezug auf die 
Gremienbesetzung zu erreichen, 
wurde erstmals eine Quote zur Be-
setzung der Mitglieder festgelegt. 

 Soweit dem Land ein Berufungs-, 
Entsende- oder Vorschlagsrecht 
zusteht, müssen ab dem 1. Januar 
2017 mindestens 40 Prozent der 
durch das Land zu besetzenden 
Mitglieder Frauen sein. Ab dem 
1. Januar 2019 erhöht sich die 
Quote auf 50 Prozent. 

 Ausnahmen sind in § 13 Abs. 5 ge-
regelt. Ein Abweichen ist nur aus 
besonderen Gründen, welche ak-
tenkundig zu machen sind, zuläs-
sig. 

 Soweit eine Gremienbesetzung bis 
zum 1. Januar 2017 erfolgt, sollen 
Gremien, für die dem Land ein Mit-
bestimmungsrecht zusteht – auch 
mit Blick auf Artikel 3 Abs. 2 
Grundgesetz und dem Ziel der pari-
tätischen Gremienbesetzung – zu 
gleichen Anteilen mit Frauen und 
Männern besetzt werden. Die Neu-
regelungen des ChancenG sollen 
nicht hinter die bisher bestehende 
Gesetzeslage zurückfallen. 

1. Beteiligungsrechte der BfC 
 
In folgenden Regelungen ist eine Beteili-
gung der BfC vorgesehen: 
§ 5 Abs. 4 Erstellung des Chancengleich-
heitsplans, 
§ 8 Abs. 1 Erstellung des Zwischenbe-
richts, 
§ 8 Abs. 3 Erfüllung des Chancengleich-
heitsplans, 
§ 8 Abs. 4 Zustimmungsvorbehalt bei Ab-
weichungen vom Chancengleichheitsplan 
§ 9 Abs. 3 Stellenausschreibungen, 
§ 11 Abs. 4 Einstellung/Beförderung, 
§ 12 Abs. 1 Planung und Gestaltung von 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
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§ 12 Abs. 3 Auswahl von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, 
§ 13 Abs. 6 Gremienbesetzung, 
§ 14 Abs. 2 Überprüfung, ob weitgehende 
Beseitigung der Unterrepräsentanz ge-
wahrt wurde, 
§ 20 Abs. 1 sonstige allgemeine personel-
le sowie soziale und organisatorische 
Maßnahmen, soweit diese Maßnahmen 
Auswirkungen auf die berufliche Situation 
von Frauen haben, 
§ 29 Ablehnung eines Antrags auf fami-
lien- oder pflegegerechte Arbeitszeit 
§ 30 Abs. 5 Ablehnung eines Antrags auf 
Teilzeit, Telearbeit oder Beurlaubung 
 
Hinweis: Paragrafen, bei denen eine frühzeitige Beteili-
gung der BfC vorgesehen ist, sind unterstrichen. 

 
Exkurs: Frühzeitige Beteiligung, § 4 Abs. 7 
 

 
Die frühzeitige Beteiligung ist gemäß § 4 
Abs. 7 legal definiert. Demnach hat die 
BfC an der Entscheidungsfindung gestal-
tend mitzuwirken und kann Einfluss darauf 
nehmen. Die Beteiligung hat noch im Ent-
scheidungsprozess zu erfolgen, so dass 
sich der BfC die Möglichkeit der tatsächli-
chen Einflussnahme auch noch ergibt. 
Zur Willensbildung und Meinungsäuße-
rung sind der BfC alle zur Entscheidung 
erheblichen Tatsachen vorzulegen. Die 
Dienststelle ist aufgerufen, das Vorbringen 
der BfC zur Kenntnis zu nehmen und dar-
über hinaus die ernsthaften Erwägungen 

der BfC in den Abwägungsprozess zur 
Entscheidungsfindung einzubinden. 
 
2. Sonstige Aufgaben und Rechte 
 
Die BfC 

 achtet auf die Durchführung und 
Einhaltung des ChancenG, 

 unterstützt die Dienststellenleitung 
bei der Umsetzung des ChancenG, 

 hat ein Initiativrecht bei der Dienst-
stellenleitung, 

 kann Sprechstunden durchführen, 

 einmal pro Jahr eine Versammlung 
der weiblichen Beschäftigten ein-
berufen, 

 Einsichten in Akten und Bewer-
bungsunterlagen nehmen, 

 sich bei Fragen von allgemeiner 
Bedeutung direkt an das Ministeri-
um für Soziales und Integration 
wenden, 

 hat ein unmittelbares Vortragsrecht 
bei der Dienststellenleitung. 

 
3. Beanstandungsrecht (§ 21) 
 
Die BfC ist berechtigt, eine Maßnahme der 
Dienststelle, die sie für unvereinbar mit 
diesem Gesetz oder mit anderen Vor-
schriften über die Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern hält, zu beanstan-
den. 
Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes 
sind z.B. die Erstellung und Anpassung 
des Chancengleichheitsplans, Stellenaus-
schreibungen, Einstellungen und Beförde-
rungen bzw. Höhergruppierungen, die Be-
rufung oder Benennung von Personen in 
Gremien, sonstige allgemeine personelle 
sowie soziale und organisatorische Maß-
nahmen ihrer Dienststelle, die Auswirkun-
gen auf die berufliche Situation weiblicher 
Beschäftigter haben können, sowie die 
Ablehnung von Anträgen auf Teilzeitarbeit, 
Telearbeit oder Beurlaubung aus familiä-
ren oder pflegebedingten Gründen. 
 
Die Beanstandung der BfC hat in schriftli-
cher Form zu erfolgen. Ebenso ist die Ab-
lehnung einer Beanstandung durch die 
Dienststellenleitung schriftlich zu begrün-
den. 
Die Beanstandung hat innerhalb einer 
Frist von einer Woche zu erfolgen. Bei 
unaufschiebbaren Maßnahmen kann die 

Dienststelle 

•Im Entscheidungsprozess 
befindlich 

•Vorlage aller für die 
Entscheidung erheblichen 
Tatsachen 

BfC 

•Willensbildung 

•Meinungsäußerung 

Dienststelle 

•Kenntnisnahme des 
Vorbringens der BfC 

•Ernsthafte Erwägung bei 
der Entscheidung 
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Dienststelle die Frist zur Beanstandung 
auf zwei Arbeitstage verkürzen. Die Frist 
beginnt allerdings erst mit der vollständi-
gen Unterrichtung der BfC durch die 
Dienststellenleitung, die Personalverwal-
tung oder eine andere für die in Frage ste-
hende Maßnahme zuständige Stelle zu 
laufen. Eine zufällige Kenntnisnahme ge-
nügt nicht. 
 
Bei Beanstandung einer personellen, or-
ganisatorischen oder sozialen Maßnahme, 
die sie mit diesem Gesetz oder mit ande-
ren Vorschriften über die Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern für nicht 
vereinbar hält, soll die Maßnahme nach 
Absatz 2 bis zur Entscheidung der Dienst-
stellenleitung über die Beanstandung nicht 
vollzogen werden. Ausnahmen sind nur 
bei dringenden, nicht aufschiebbaren 
Maßnahmen zulässig. 
 
Wird die Beanstandung für begründet er-
achtet, muss die beabsichtigte Maßnahme 
unterbleiben bzw. Maßnahmen oder ihre 
Folgen – soweit dies noch möglich ist – 
berichtigt werden. In Fällen, in denen aus-
nahmsweise eine Entscheidung rechtlich 
nicht rückgängig zu machen ist (z.B. be-
amtenrechtliche Ernennung) oder der be-
anstandete Vorgang bereits abgeschlos-
sen ist, müssen die Ergebnisse der Bean-
standung künftig berücksichtigt werden. 
 
Wird die BfC nicht oder nicht rechtzeitig 
nach Maßgabe dieses Gesetzes beteiligt, 
soll die Dienststelle diese Maßnahme bis 
zum Ablauf einer Woche nach ordnungs-
gemäßer Unterrichtung der BfC nicht um-
setzen. Die Aussetzung des Vollzugs einer 
Maßnahme soll gewährleisten, dass die 
Beteiligungsrechte der BfC nach Maßgabe 
dieses Gesetzes eingehalten und das Be-
anstandungsrecht nicht von vornherein 
vereitelt wird. 
 
Die BfC hat das Recht, sich unter Einhal-
tung des Dienstwegs an die oberste 
Dienstbehörde zu wenden. Dies gilt insbe-
sondere für Beanstandungen, denen die 
Dienststelle und auch die nächsthöhere 
Behörde nicht abhelfen können. Sie kön-
nen der obersten Dienststelle zur Klärung 
vorgelegt werden. 
 
 

4. Entlastung (§ 18 Abs. 3) 
 
Die BfC ist von der Dienststellenleitung im 
erforderlichen Umfang von ihren anderwei-
tigen dienstlichen Verpflichtungen zu ent-
lasten. Unter Berücksichtigung der Struk-
tur der jeweiligen Dienststelle und sofern 
keine anderweitige Vereinbarung zwi-
schen Dienststelle und Beauftragter für 
Chancengleichheit getroffen wird, beträgt 
die Entlastung in der Regel in personal-
verwaltenden Dienststellen mit mehr als 
300 Beschäftigten mindestens 50 Prozent 
der vollen regelmäßigen Arbeitszeit. Bei 
einer Beschäftigtenzahl von mehr als 600 
Beschäftigten wird die Beauftragte für 
Chancengleichheit in der Regel im Um-
fang der Regelarbeitszeit einer Vollzeit-
kraft entlastet. Die Präzisierung orientiert 
sich an praktischen Erfahrungen und si-
chert jeder Beauftragten für Chancen-
gleichheit ein Mindestmaß an zeitlicher 
Entlastung, das sie zur ordnungsgemäßen 
Durchführung ihrer vielfältigen und schwie-
rigen Aufgaben benötigt. 
 
Im Übrigen bestimmt sich der Umfang der 
Entlastung nach den in ihrer Dienststelle 
regelmäßig anfallenden und von ihr tat-
sächlich wahrgenommenen gesetzlichen 
Aufgaben, sowie nach dem auf die Aus-
übung der ihr nach diesem Gesetz zuge-
wiesenen Aufgaben und Rechte entfallen-
den Zeitaufwand (Einzelfallbetrachtung) 
Der Umfang der Entlastung bestimmt sich 
nach dem tatsächlichen Arbeitsanfall, der 
im Einzelfall geprüft und dargelegt werden 
muss. Für die Abschätzung des Umfangs 
bietet sich ein Tätigkeitsbericht bzw. die 
Auflistung der regelmäßig anfallenden 
gesetzlichen Aufgaben an.  
 
Ausschlaggebende Faktoren für den Ent-
lastungsumfang sind z.B. 

 die Personalverwaltungsbefugnis, 

 der Umfang der Unterrepräsentanz 
von Frauen, 

 die Zahl der Personalentscheidun-
gen in Bereichen der Unterreprä-
sentanz, 

 die Zahl der von ihr nach § 15 Abs. 
2 zu betreuenden Dienststellen, 

 die Beschäftigtenstruktur sowie  

 spezifische Tätigkeitsbereiche. 
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Info-Box 
 
Zur Anmeldung für den Newsletter 
senden Sie bitte eine Nachricht mit 
dem Betreff „Anmeldung Newsletter“ 
an chancengleichheit@sm.bwl.de.  

Bei der Ermittlung des Entlastungsum-
fangs ist insbesondere der Zeitaufwand 
entscheidend, der für 

 Einstellungen und Beförderungen 
bzw. Höhergruppierungen von 
Frauen in Bereichen der Unterre-
präsentanz, 

 die Teilnahme an Bewerbungs- 
und Personalauswahlgesprächen, 

 die Mitwirkung an der Erstellung 
des Chancengleichheitsplans und 
Zwischenberichts, 

 die Teilnahme an der regelmäßig 
stattfindenden Besprechung der 
Dienststellenleitung mit anderen 
Führungskräften der Dienststelle, 

 das Abhalten von Sprechstunden 
(Einzelfallberatung), 

 die Erledigung von Schriftverkehr, 

 Beratungen mit der Dienststelle 
und 

 Beanstandungen 
aufgewendet werden muss. 
 
Festlegung der Entlastung 
Dienststellenleitung und BfC legen den 
voraussichtlich erforderlichen Entlas-
tungsumfang fest (z.B. in den Grundsät-
zen für die Zusammenarbeit nach § 19 
Abs. 1). 
 
Schlichtungsstelle 
Nach Absatz 4 kann die Dienststelle oder 
die BfC bei Uneinigkeit über den Umfang 
der Entlastung die Schlichtungsstelle anru-
fen. 
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